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Berichtigung 

Mittelschulgesetz (MSG)
(Änderung vom 27. April 2015; Aufnahmeverfahren [OS 74, 350])

Mittelschulverordnung
(Änderung vom 3. April 2019 [OS 74, 351])

Reglement 
für die Aufnahme in die Gymnasien mit Anschluss  
an die 6. Klasse der Primarschule 
(Änderung vom 3. April 2019 [OS 74, 352])

Verordnung 
über die Aufnahme in die Maturitätsschulen  
im Anschluss an die Sekundarstufe und nach  
Abschluss der beruflichen Grundbildung (VAM)
(vom 3. April 2019 [OS 74, 358])

Reglement 
für die Aufnahme in die K+S Klassen  
am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen  
Gymnasium Rämibühl Zürich mit Anschluss  
an die 6. Klasse der Primarstufe
(Änderung vom 3. April 2019 [OS 74, 373])
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413.250.2 / 413.250.31 / 413.250.32 / 413.250.4 / 413.250.5 / 413.250.51 / 413.250.8
Reglement 
für die Aufnahme in die Gymnasien mit Anschluss 
an die 2. Klasse der Sekundarstufe
Reglement 
für die Aufnahme in einen zweisprachigen Maturitäts- 
gang an den Gymnasien des Kantons Zürich
Reglement 
für die Aufnahme in die K+S Klassen 
am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Gymnasium Rämibühl Zürich 
mit Anschluss an die 2. Klasse der Sekundarstufe
Reglement 
für die Aufnahme in die Fachmittelschulen
Reglement 
für die Aufnahme in die kantonalen 
Handelsmittelschulen
Reglement 
für die Aufnahme in die kantonalen Informatik-
mittelschulen an Handelsmittelschulen
Reglement 
für die Aufnahme ins schweizerisch-italienische 
Liceo artistico (Kunstgymnasium) Zürich
(Aufhebungen vom 3. April 2019 [OS 74, 375])
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Rechtskraft und Inkrafttreten

Die Verordnung über die Aufnahme in die Maturitätsschulen im An-
schluss an die Sekundarstufe nach Abschluss der beruflichen Grund-
bildung vom 3. April 2019 (VAM) und die Änderung vom 3. April 2019 
des Reglements für die Aufnahme in die Gymnasien mit Anschluss an 
die 6. Klasse der Primarschule sind infolge einer dagegen erhobenen Be-
schwerde noch nicht rechtskräftig. Über die Inkraftsetzung sämtlicher 
vorstehend aufgeführten Erlasse wird somit zu einem späteren Zeit-
punkt erneut entschieden (ABl 2019-04-12).

Zürich, 26. August 2019
Staatskanzlei
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